Bitte um Unterstützung – Vermeidung von Doppelregulierung thermischer Abfallbehandlungsanlagen im NIS2UmsuCG
Anlage 2 – Kernpunkte in Kürze
1. Rolle der Anlagen	
Thermische Abfallbehandlungsanlagen (TAB) sind Kritische Infrastrukturen im Bereich Siedlungsabfallentsorgung.
Sie verwerten jährlich über 25 Mio. Tonnen Abfälle.
Nebenbei erzeugen sie Strom und Wärme – wichtiger Beitrag zur Daseinsvorsorge und zur Energiewende.
2. Bereits bestehende Pflichten
TAB unterliegen bereits der BSI-Kritisverordnung → höchste Anforderungen an Informationssicherheit.
Umfangreiche Investitionen in IT-Sicherheit und Managementsysteme wurden bereits umgesetzt.
Auch die Bereiche außerhalb der KRITIS-Anlage (z. B. Verwaltung, Werkstätten) sollen künftig erfasst werden.
3. Problem im Referentenentwurf
§ 28 Abs. 5 BSIG: Doppelregulierung vorgesehen → Anlagen, die Energie erzeugen, fallen zusätzlich unter das EnWG (Aufsicht BNetzA).
Folge: Berichtspflichten an zwei Behörden (BNetzA & BSI) mit unterschiedlichen Standards.
Praktische Abgrenzung zwischen „Abfallentsorgung“ und „Energieerzeugung“ in einer Anlage ist unmöglich.
Ergebnis: Bürokratieaufwand steigt massiv – ohne zusätzlichen Sicherheitsgewinn.
4. Lösungsvorschlag
Klarstellung in § 28 Abs. 5 S. 4 BSIG: Anlagen, deren Energieerzeugung eine Nebentätigkeit darstellt, sollen ausschließlich nach dem BSIG reguliert werden.
Damit:
Zuständigkeit beim BSI als Fachbehörde für IT-Sicherheit.
Vermeidung von Doppelregulierung.
Bürokratieabbau statt -aufbau.
5. Politische Botschaft
TAB sind unverzichtbar für Entsorgungssicherheit, Klimaschutz und Energieversorgung.
Zusätzliche Bürokratie bindet Ressourcen, die für konkrete Sicherheitsmaßnahmen gebraucht werden.
Bitte unterstützen Sie eine praxisgerechte Anpassung im Gesetzgebungsverfahren.
👉 FAZIT:
„Unsere Anlagen sind schon nach heutigen Anforderungen hochsicher. Was wir brauchen, ist Rechtssicherheit statt Doppelregulierung – damit wir uns auf echte Cybersicherheit konzentrieren können.“
[Datum]
